
Tagung Wald + Gesundheit  2011

Überblick über die wesentlichsten 

RechtsmaterienRechtsmaterien
– mit ausgewählten Bestimmungen

Dr. Wolfgang Stock

Das Gesundheitswesen

Im Bereich des Gesundheitswesens ist nicht immer eindeutig zuIm Bereich des Gesundheitswesens ist nicht immer eindeutig zu
beurteilen, woraus eine Person Nutzen zieht:

• Inanspruchnahme einer Leistung (z B Arztbesuch) der Prozess?• Inanspruchnahme einer Leistung (z.B. Arztbesuch), der Prozess?

• Beseitigung/Linderung des Leidens (z.B. Schmerzfreiheit), das 
E b i ?Ergebnis?

• Wissen um eine Vorhaltung gesundheitsfördernder und medizinischer 
Kapazitäten (z.B. Krankenhausdichte), die Struktur?



Vorhaltung von Wald als Gesundheitsversorgungsleistung?

Dazu der OGH (29.8.1995, 1Ob 625/94):
Ein Allgemeininteresse am Betreten des Waldes und Aufenthalt„Ein Allgemeininteresse am Betreten des Waldes und Aufenthalt

dortselbst zu Erholungszwecken liegt schon als volksgesundheitlichen 
Gründen auf der Hand.“

In § 6 Abs 2 lit d ForstG wird die Erholungswirkung („das ist 
insbesondere die Wirkung des Waldes als Erholungsraum auf dieinsbesondere die Wirkung des Waldes als Erholungsraum auf die
Waldbesucher“) näher beschrieben.

Die Erholungsfunktion des Waldes ist eine unmittelbare: Erholung wird 
durch den Besuch des Waldes erreicht.

Dazu der VwGH (14.09.1982, 82/07/0096):
"Ein Grundstück, das vom freien Betreten ausgenommen ist und bei 
dem deshalb ein Waldbesuch nicht in Betracht kommt, kann eine 
Erholungswirkung nicht ausüben."

Vorhaltung von Wald als Gesundheitsversorgungsleistung?

In diesem Sinn ist jeder Wald, der nicht ex lege gesperrt und nicht mit 
Sperren gemäß § 34 ForstG belegt ist die Vorhaltung einerSperren gemäß § 34 ForstG belegt ist, die Vorhaltung einer
unmittelbaren Gesundheitsversorgungsleistung.

ÜDiese Überlegung hat allerdings im Gesundheitssystem noch keinen 
Eingang gefunden. Es stellt sich vor allem die Frage: Wie erfolgt die 
Abgeltung dieser Leistung?g g g

Das muss nicht generell gelöst werden. Vorhaltekosten und 
I h h k t kö d h hi d S itInanspruchnahmekosten können durchaus von verschiedener Seite
getragen werden. 

Ein Beispiel: Vorhaltekosten des Rettungswesens werden von Ländern 
und Gemeinden getragen, aktuelle Transportkosten (je nach Grad der 
Verletzung) u U aber von den SozialversicherungsträgernVerletzung) u.U. aber von den Sozialversicherungsträgern.



Gesundheit durch Aufenthalt im Wald

In Japan ist shinrin-yoku („Baden in der Waldluft“) bereits Nationalsport.

Netzwerk Gesundheit im/durch Wald

• Wald und Gesundheit erfordert eine Zusammenarbeit zwischen
Forstwirtschaft und „Gesundheitswirtschaft“Forstwirtschaft und „Gesundheitswirtschaft
(Erster und Zweiter Gesundheitsmarkt)

• mit dem Ergebnis einer Art „Netzwerk Gesundheit im/durch Wald“g „

Wichtig dabei ist:
• Netzwerke funktionieren nicht nach ÄhnlichkeitenNetzwerke funktionieren nicht nach Ähnlichkeiten.
• Netzwerke funktionieren nach Komplementaritäten.

Das Gesundheitswesen ist wegen seines Naheverhältnisses zu „LebenDas Gesundheitswesen ist wegen seines Naheverhältnisses zu „Leben
und Tod“ besonders strengen rechtlichen Regeln unterworfen.

Stichworte: Zulassung zu Gesundheitsberufen, Inverkehrbringen von g , g
Arzneimitteln.



Gesundheitsangebote

1) Gesundheitsanlagen

2) Gesundheitsprodukte

3) Gesundheitsdienstleistungen

Anlagenbezogene Gesundheitsangebote 

• Stationäre Angebote, die in aller Regel vom Gast selbständig 
genutzt werden könnengenutzt werden können.
Beispiele:  Gesundheitslehrpfade, Barfußwege, Kneippanlagen

E k di B ti d § 36 F t t üb d• Es kann die Bestimmung des § 36 Forstgesetz über den
Erholungswald genutzt werden.

• § 36 Abs 5 Forstgesetz ermöglicht Gestaltungseinrichtungen im 
Wald, „insbesondere Parkplätze, Spiel- und Lagerwiesen, 
Sitzgelegenheiten, Wander-, Radfahr- und Reitwege, Hütten oder g g , , g ,
sonstige Baulichkeiten für den Erholungsverkehr, Tiergehege, 
Waldlehr- und -sportpfade und Sporteinrichtungen durch deren Art 
und Ausmaß die Wirkungen des Waldes (§ 6 Abs 2) möglichstund Ausmaß die Wirkungen des Waldes (§ 6 Abs. 2) möglichst
gewahrt bleiben.“

• Gesundheitsrechtliche Besonderheiten gibt es für• Gesundheitsrechtliche Besonderheiten gibt es für
Gesundheitsanlagen nicht.



Produktbezogene Gesundheitsangebote

• Gegenstände, die verkauft, vermietet oder verliehen werden.  
Beispiele: Nordic-Walking-Stöcke Steppboards PulsmessgeräteBeispiele: Nordic Walking Stöcke, Steppboards, Pulsmessgeräte
Der Verleih von Gegenständen eine freie Tätigkeit, die Vermietung 
ein freies Gewerbe. 

Eine gesundheitsrechtliche Besonderheit ist der gewerberechtliche 
Vorbehalt bei Medizinprodukten: Die mit BGBl I 2008/42 
veröffentlichte Novelle der Gewerbeordnung legt in § 94 Z 33 GewO 
fest, dass die Vermietung von Medizinprodukten ein spezielles 
reglementiertes Gewerbe ist (und daher nicht im Rahmen eines g (
freien Gewerbes ausgeübt werden darf).

V k f G dh it d kt d W ld• Verkauf von Gesundheitsprodukten aus dem Wald.
Beispiele: Heilkräuter, Propolis

Gesundheitsrechtliche Besonderheiten: Herstellung, Kennzeichnung 
und Vertrieb (Lebensmittel- und Arzneimittelrecht)

Personenbezogene Gesundheitsangebote 
(Gesundheitsdienstleistungen)

• Gesundheitsangebote, die von Menschen ausgeführt werden. Das 
reicht von Bildungsveranstaltungen bis zu Therapien aller Art

(Gesundheitsdienstleistungen)

reicht von Bildungsveranstaltungen bis zu Therapien aller Art.

Gesundheitsrechtliche Besonderheiten ergeben sich durch eine 
sehr weitgehende rechtliche Normierung der Gesundheitsberufesehr weitgehende rechtliche Normierung der Gesundheitsberufe.



Personenbezogene Gesundheitsangebote 
(Gesundheitsdienstleistungen)

• Ausnahme: Gesundheitsbildung
Gesundheitsbildung darf nicht nur von Einrichtungen des Bildungs

(Gesundheitsdienstleistungen)

Gesundheitsbildung darf nicht nur von Einrichtungen des Bildungs-
und Gesundheitswesens und von Angehörigen von Bildungs- und 
Gesundheitsberufen betrieben werden, sondern von jeder Person –

bhä i ih A bild Hä li h U t i ht" d funabhängig von ihrer Ausbildung. „Häuslicher Unterricht" darf
nämlich ohne jede Berufsausbildung erteilt werden. Das ergibt sich 
aus der Verfassungsbestimmung des Artikel 17 Absatz 3 
Staatsgrundgesetz über die Allgemeinen Rechte der Staatsbürger. 
Unter häuslichem Unterricht wird dabei jede Form der Vermittlung
von Wissen und Kenntnissen verstanden.

Diese darf durch keinerlei gesetzliche Regelung beschränkt werden. 
Der Geset geber darf somit keinen Befähig ngsnach eisDer Gesetzgeber darf somit keinen Befähigungsnachweis
verlangen. Auch dürfen weder sonstige persönliche noch sachliche 
Voraussetzungen gesetzlich festgelegt werden. Es darf auch keinen 
gesetzlichen Unterrichtsvorbehalt geben. 

Personenbezogene Gesundheitsangebote 
(Gesundheitsdienstleistungen)

Unter Grundrechtsschutz steht allerdings nur die Lehrtätigkeit selbst. 
Hingegen wäre etwa die Organisation von Gesundheitsseminaren

(Gesundheitsdienstleistungen)

Hingegen wäre etwa die Organisation von Gesundheitsseminaren
ein (freies) Gewerbe, für welches die allgemeinen Voraussetzungen für 
die Ausübung von Gewerben gemäß §§ 8 ff GewO gelten. 
G hüt t i t h di ö li h V ittl (G dh it )Geschützt ist auch nur die persönliche Vermittlung von (Gesundheits)-
Wissen. Gesundheitsinformationen im Zusammenhang mit 
Produkten (Lebensmittel, Arzneimittel) unterliegen speziellen 
gesetzlichen Beschränkungen.

Keinen diagnostische oder therapeutische Tätigkeiten!g p g

Beispiel: Während eine Gymnastikstunde im Wald als 
Wissensvermittlung über Fragen des Körperbewusstseins und derWissensvermittlung über Fragen des Körperbewusstseins und der
Körperbeherrschung von jedermann gehalten werden darf, wäre eine 
Heilgymnastik, bei der die unterrichtende Person auch Übungen 
unmittelbar mit dem Körper des Gastes ausführt als mobilisierendeunmittelbar mit dem Körper des Gastes ausführt, als mobilisierende
Physiotherapie eine gesetzlich vorbehaltene Tätigkeit. 



Besonderheiten des Gesundheitsberufsrechts

• Das Gesundheitsberufsrecht unterscheidet, ob ein Beruf (nur) im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses zu einer Einrichtung desRahmen eines Dienstverhältnisses zu einer Einrichtung des
Gesundheitswesens (wie z.B. einer Krankenanstalt oder einer 
Einrichtung der Hauskrankenpflege) oder (auch) freiberuflich 
ausgeübt werden darfausgeübt werden darf.

Beispielsweise dürfen Ärzte (Voraussetzung: Recht zur 
lb tä di B f üb ) d A hö i d h bselbständigen Berufsausübung) und Angehörige des gehobenen

Gesundheits- und Krankenpflegefachdienstes (diese nur mit 
Bewilligung des Landeshauptmannes) auch freiberuflich arbeiten. 
Auch Physiotherapie und Ergotherapie können sowohl in einem 
Dienstverhältnis als auch freiberuflich ausgeübt werden.

Besonderheiten des Gesundheitsberufsrechts

• Im Massagebereich ist (neben dem gewerblichen Masseur) nur der 
Heilmasseur zur freiberuflichen Berufsausübung berechtigtHeilmasseur zur freiberuflichen Berufsausübung berechtigt.
Medizinische Masseure dürfen nur im Rahmen eines 
Dienstverhältnisses zu bestimmten Personen und Einrichtungen des 
Gesundheitswesens tätig werdenGesundheitswesens tätig werden.

• Bei manchen Berufen wird auch unterschieden, ob dieser nur 
i h lb (K k )A t lt (i t l) d b hinnerhalb von (Kranken-)Anstalten (intramural) oder aber auch
außerhalb solcher Anstalten (extramural) ausgeübt werden darf.



Besonderheiten des Gesundheitsberufsrechts

• Bestimmte Teilbereiche des Gesundheitsdienstleistungsspektrums 
sind nur mit ärztlicher Anordnung bzw unter ärztlicher Aufsichtsind nur mit ärztlicher Anordnung bzw. unter ärztlicher Aufsicht
möglich:

Beispiel: Ergotherapie umfasst die eigenverantwortliche BehandlungBeispiel: Ergotherapie umfasst die eigenverantwortliche Behandlung
von Kranken und Behinderten nach ärztlicher Anordnung durch 
handwerkliche und gestalterische Tätigkeiten, das Training der 
S lb thilf d di H t ll d Ei t d di U t i iSelbsthilfe und die Herstellung, den Einsatz und die Unterweisung im
Gebrauch von Hilfsmitteln einschließlich Schienen zu Zwecken der 
Prophylaxe, Therapie und Rehabilitation. Ohne ärztliche Anordnung ist 
die Beratungs- und Schulungstätigkeit sowohl auf dem Gebiet der 
Ergonomie als auch auf dem Gebiet des allgemeinen Gelenkschutzes 
an Gesunden möglich (§ 2 Abs 5 MTD-G).g (§ )

• Andere Berufe wie z.B. der Heilmasseur dürfen ausschließlich nur auf 
ärztliche Anordnung der medizinische Masseur zusätzlich noch nurärztliche Anordnung, der medizinische Masseur zusätzlich noch nur
unter Anleitung und Aufsicht eines Arztes oder eines Angehörigen des 
physiotherapeutischen Dienstes tätig werden. 

Chancen in der Kooperation mit Gesundheitsberufen

1) Ein fachlich qualifiziertes Angebot mit dem Wald als Basis und der ) q g
Gesundheitsdienstleistung als Zusatz (Mehrwert; „veredeltes 
Produkt“)

2) Schutz vor Eingriff in gesetzlich geschützte Vorbehaltsbereiche 
(„Kurpfuscherei“)

3) Erreichen von gesundheitsaffinen Zielgruppen



Probleme in der Kooperation mit Gesundheitsberufen

1) Berechtigung zur freiberuflichen Ausübung der Tätigkeit

• Das ist bei allen Gewerberufen (Beispiele: Drogisten, Fußpfleger, 
Lebens- und Sozialberater, gewerbliche Masseure) automatisch 
der Fall. Angehörige bestimmter Gesundheitsberufe (z.B. 
Ergotherapeuten) benötigen dafür aber spezielle 
verwaltungsbehördliche Bewilligungen.g g g

• Beim Vertragsabschluss mit solchen Personen empfiehlt es sich, in 
d V t i Kl l f h h di j iliden Vertrag eine Klausel aufzunehmen, wonach die jeweilige
Person ausdrücklich erklärt, zur freiberuflichen Tätigkeit befugt zu 
sein. Andernfalls läuft der Waldeigentümer nämlich Gefahr, wegen 
Anstiftung bzw. Beihilfe zu einer Verwaltungsübertretung bestraft 
zu werden (z.B. begeht gem. § 33 Z 1 MTD-Gesetz auch derjenige 
eine Verwaltungsübertretung, der Nichtberechtigte zu Tätigkeiten 
heranzieht).

Probleme in der Kooperation mit Gesundheitsberufen

2) Werbebeschränkungen

• Für viele Gesundheitsberufe gibt es bei der freiberuflichen 
Ausübung Werbebeschränkungen. Diese betreffen nicht nur die 
Angehörigen der jeweiligen Berufsgruppe, sondern auch andere 
Personen wie z.B. den Auftraggeber solcher Dienstleistungen.

• Beispiel: Gemäß § 7b MTD-Gesetz ist eine dem beruflichen 
Ansehen abträgliche, insbesondere jedoch vergleichende, 
di k i i i d d hli h A i d W bdiskriminierende oder unsachliche Anpreisung oder Werbung
verboten.



Probleme in der Kooperation mit Gesundheitsberufen

3) Versicherungsschutz

• Beim Angebot von Gesundheitsdienstleistungen im Wald reicht die 
forstliche Betriebshaftpflichtversicherung nicht aus. Es müsste mit 
dem Versicherungsunternehmen eine Erweiterung der Deckung für  
Gesundheitsdienstleistungen vereinbart werden.

• Bietet der Gesundheitsberuf seine Dienstleistung allerdings in 
eigenem Namen und auf eigene Gefahr an, genügt dessen 
B f h ft fli ht i hBerufshaftpflichtversicherung.  

Ein Praxisbeispiel

Waldeigentümer W. und Psychotherapeutin P. bieten 
Wochenendeinheiten im Wald im Rahmen der psychotherapeutischenWochenendeinheiten im Wald im Rahmen der psychotherapeutischen
Behandlung von Burnout-Patienten an. Dabei geht es um die Nähe zur 
Natur, körperliche Aktivitäten (u.a. Baumfällen) und Entschleunigung.

Fragen vor Abschluss der Kooperationsvereinbarung:

• Ist die Psychotherapeutin zur freiberuflichen Berufsausübung 
berechtigt?

• Gibt es Werbebeschränkungen?

• Darf ein Nicht-Psychotherapeut an einer Therapie mitwirken?



Ein Praxisbeispiel

• Frage: Ist die Psychotherapeutin zur freiberuflichen Berufsausübung 
berechtigt?berechtigt?

• Antwort: ja

• Beleg: § 1 Psychotherapiegesetz:  
§ 1. (1) Die Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die 
nach einer allgemeinen und besonderen Ausbildung erlernte umfassende bewußtenach einer allgemeinen und besonderen Ausbildung erlernte, umfassende, bewußte
und geplante Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten 
Verhaltensstörungen und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-
psychotherapeutischen Methoden in einer Interaktion zwischen einem oder mehreren p y p
Behandelten und einem oder mehreren Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende 
Symptome zu mildern oder zu beseitigen, gestörte Verhaltensweisen und 
Einstellungen zu ändern und die Reifung, Entwicklung und Gesundheit des 
Behandelten zu fördernBehandelten zu fördern.
(2) Die selbständige Ausübung der Psychotherapie besteht in der 
eigenverantwortlichen Ausführung der im Abs. 1 umschriebenen Tätigkeiten, 
unabhängig davon, ob diese Tätigkeiten freiberuflich oder im Rahmen einesunabhängig davon, ob diese Tätigkeiten freiberuflich oder im Rahmen eines
Arbeitsverhältnisses ausgeübt werden.

Ein Praxisbeispiel

• Frage: Gibt es Werbebeschränkungen?

• Antwort: ja

• Beleg: § 16 Psychotherapiegesetz
§ 16. (1) Der Psychotherapeut hat sich jeder unsachlichen oder unwahren 
Information im Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufes zu enthalten.Information im Zusammenhang mit der Ausübung seines Berufes zu enthalten.
(4) Die Vornahme der gemäß Abs. 1 verbotenen Tätigkeit ist auch sonstigen 
physischen und juristischen Personen untersagt.



Ein Praxisbeispiel

• Frage: Darf ein Nicht-Psychotherapeut an einer Therapie mitwirken?

• Antwort: ja

• Beleg: § 14 Abs 2 Psychotherapiegesetz
§ 14 (2): Der Psychotherapeut hat seinen Beruf persönlich und unmittelbar, allenfalls 
in Zusammenarbeit mit Vertretern seiner oder einer anderen Wissenschaftin Zusammenarbeit mit Vertretern seiner oder einer anderen Wissenschaft
auszuüben. Zur Mithilfe kann er sich jedoch Hilfspersonen bedienen, wenn diese 
nach seinen genauen Anordnungen und unter seiner ständigen Aufsicht handeln.

http://www.zentrum-der-gesundheit.de/waldspaziergang-ia.html
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